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Einleitung

Die vorliegende Schrift handelt von der Beteiligung an fremdem Vertrags-
buch. Die Beteiligung an fremdem Vertragsbruch stellt einen Sachverhalt dar, 
in dem eine dritte Person, die außerhalb der Vertragsbeziehung steht, durch 
ihre Handlung den Schuldner dazu beeinflusst, vertragsbrüchig zu werden. 
Das Musterbeispiel und der wichtigste Anwendungsfall der Beteiligung an 
fremdem Vertragsbruch ist der Doppelverkauf einer unvertretbaren Sache: 
Der Dritte beeinflusst den Verkäufer dazu, ihm eine bereits verkaufte unver-
tretbare Sache zu verkaufen und zu übergeben, mit der Folge, dass der Ver-
käufer einen Vertragsbruch gegenüber dem Erstkäufer begeht1. Doch kann 
die Beteiligung an fremdem Vertragsbruch nicht nur bei Kaufverträgen, son-
dern bei jeder Art von Verträgen mit jedem beliebigen Inhalt stattfinden. In 
anderen Rechtsordnungen stellt nicht der Kaufvertrag, sondern der Dienst-
leistungsvertrag den wichtigsten Anwendungsfall der Beteiligung an frem-
dem Vertragsbruch dar2.

Ein Kennzeichen der Beteiligung an fremdem Vertragsbruch ist, dass der 
Dritte mit positiver Kenntnis der fremden Vertragsbeziehung handelt, und 
dass die bestehende Vertragsbeziehung und die dadurch begründeten Forde-
rungsrechte i. d. R. durch die Neuaufnahme einer anderen Vertragsbeziehung 
beeinträchtigt werden. Die Handlung des außenstehenden vertragsfremden 
Dritten kann auf unterschiedlichen wirtschaftlichen oder persönlichen Grün-
den beruhen, doch meistens ist sie darauf gerichtet, die gegenüber dem Gläu-
biger versprochene Leistung selbst zu erlangen.

Der Sachverhalt, der die Beteiligung an fremdem Vertragsbruch darstellt, ist 
durch ein Dreipersonenverhältnis charakterisiert, welches aus einem Gläubi-
ger, einem Schuldner und einem Dritten besteht. Der Gläubiger steht dabei 
in einer bestehenden Vertragsbeziehung mit dem Schuldner, der aufgrund 
der Anregung oder Einflussnahme des Dritten seinen Vertragspflichten nicht 
nachkommt. Die Folge des Vorgehens des Dritten ist damit der Vertrags-
bruch des Schuldners gegenüber dem Gläubiger. Der Gläubiger hat wegen 
des zu vertretenden Vertragsbruchs die üblichen vertraglichen Ansprüche 

1  Vgl. Schad, Die Verleitung zum Vertragsbruch – eine unerlaubte Handlung?, 2010, S. 1; Köhler, 
in: FS Canaris, Bd. I, 2007, S. 591; Larenz / Canaris, Schuldrecht, Bd. II/2, Besonderer Teil, S. 455 f. 
2  So etwa im englischen und anglo-amerikanischen Recht, dazu siehe Ohly, in: FS Spellenberg, 
2010, S. 617, 618 ff.; Steinle, Verleitung zum Vertragsbruch, 2001, S. 153 ff.
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Einleitung

aus den §§ 280 ff. BGB gegen den Schuldner, der seinen Vertragspflichten zu-
widerhandelt. Die bedeutende Frage, die die Beteiligung an fremdem Ver-
tragsbruch aufwirft, ist aber nicht die nach den vertraglichen Ansprüchen 
des Gläubigers aus den §§ 280 ff. BGB gegen den Schuldner, sondern die nach 
den eventuellen Ansprüchen gegen den vertragsfremden Dritten, der den 
Schuldner dazu veranlasst, vertragsbrüchig zu werden3. Das Problem, das die 
Beteiligung an fremdem Vertragsbruch darstellt und mit dem sich die vor-
liegende Untersuchung beschäftigt, ist damit nicht der Vertragsbruch und die 
Forderungsverletzung durch den Vertragsschuldner, sondern inwieweit bzw. 
unter welchen Umständen der vertragsfremde Dritter, der außerhalb der Ver-
tragsbeziehung steht, wegen der Beteiligung an fremdem Vertragsbruch und 
der damit verbundenen Forderungsbeeinträchtigung schadenersatzpflichtig 
gegenüber dem Vertragsgläubiger werden kann.

Die Frage der potenziellen Schadenersatzhaftung des vertragsfremden Drit-
ten aufgrund der Beteiligung an fremdem Vertragsbruch ist aus einer dogma-
tischen Hinsicht besonders kritisch, weil sie die maßgebende Problematik der 
Außenwirkung der Vertragsbeziehung und der dadurch begründeten Forde-
rungsrechte betrifft. Das Vertragsverhältnis sowie die dadurch begründeten 
Forderungsrechte wirken grundsätzlich nur zwischen den Vertragsparteien, 
die die Entstehungsvoraussetzungen des vertraglichen Schuldverhältnisses 
verwirklichen. Der Vertragsgläubiger ist daher nur gegenüber dem Vertrags-
schuldner berechtigt und nur der Letztere ist aufgrund des obligatorischen 
Vertrags gegenüber dem Vertragsgläubiger verpflichtet. Dritte, die außerhalb 
der Vertragsbeziehung stehen, und sich dazu entschieden haben, die Vertrags-
beziehung nicht einzugehen, sind durch diese im Prinzip weder verpflichtet 
noch berechtigt4. Daher brauchen sie die fremde Vertragsbeziehung grund-
sätzlich nicht zu beachten und sind grundsätzlich nicht dazu verpflichtet, die 
eigenen Interessen denen der Vertragspartner unterzuordnen oder nachzu-
setzen5. Dennoch können Dritte tatsächlich störend auf die fremde Vertrags-
beziehung einwirken, indem sie den Schuldner dazu veranlassen, vertrags-

3  Vgl. Schad, Die Verleitung zum Vertragsbruch – eine unerlaubte Handlung?, 2010, S. 1 ff.; Ohly, 
in: FS Spellenberg, 2010, S. 617 ff.; Köhler, in: FS Canaris, Bd. I, 2007, S. 591 ff.; Steinle, Verleitung 
zum Vertragsbruch, 2001, S. 29 ff.; Krasser, Der Schutz vertraglicher Rechte gegen Eingriffe Drit-
ter, 1971, S. 1 ff.; Vygen, Die Verleitung zum Vertragsbruch im angloamerikanischen und deut-
schen Recht, 1970, S. 1 ff.
4  Vgl. etwa Palandt / Grüneberg, BGB Einl. v. § 241 Rdn. 5; Staudinger / Olzen, BGB § 241 Rdn. 293; 
Dörner, Dynamische Relativität, 1985, S. 10 f.
5  BGH NJW 1981, 2184, 2185 = WM 1981, 905, 906; BGH NJW 1994, 128, 129.
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brüchig zu werden, oder diesbezüglich auf ihn Einfluss nehmen. Die Annah-
me, dass der Dritte wegen dieses Vorgehens unter bestimmten Umständen 
schadenersatzpflichtig gegenüber dem Vertragsgläubiger werden kann, gerät 
in ein Spannungsverhältnis mit dem grundlegenden Gedanken der Relativität 
der Vertragsbeziehung und der dadurch begründeten Forderungsrechte, was 
auch dann gilt, wenn die Schadenersatzhaftung des Dritten nicht im Vertrags-
recht, sondern im Deliktsrecht begründet wird6.

Aber nicht nur aus dogmatischen Gründen, sondern auch von einem prak-
tischen Betrachtungspunkt aus, erweist sich die Frage nach der Schaden-
ersatzhaftung aufgrund der Beteiligung an fremdem Vertragsbruch als äu-
ßerst schwierig. Zum einen gewinnen die Forderungsrechte im Rechtsver-
kehr immer mehr an Bedeutung, weil sie sowohl für die meisten Menschen 
als auch für die meisten Unternehmen neben dem Eigentum und anderen 
dinglichen Rechten an Sachen einen wesentlichen Bestandteil der eigenen 
wirtschaftlichen Aktivität und Existenzgrundlage bilden7. Zum anderen voll-
ziehen sich die freie Entfaltung der Persönlichkeit sowie die Mehrheit der 
wirtschaftlichen Vorgänge in vielen Bereichen durch obligatorische Verträge, 
womit im Rahmen einer Marktwirtschaftsordnung die Güter an die Stellen 
gelenkt werden, wo diese den größten Nutzen stiften8. In einer stark durch 
den Wettbewerb geprägten Marktwirtschaft besteht dabei eine ständige Kon-
kurrenz um fremde Güter und Leistungen, sofern diese noch nicht endgültig 
durch die Übereignung bzw. durch die Vertragserfüllung zugeordnet worden 
sind. Die Notwendigkeit, einerseits zu bestimmen, welcher Rechtsschutz dem 
obligatorischen Vertrag und den dadurch begründeten Forderungsrechten 
gegen Eingriffe Dritter zukommt, und andererseits zugleich zu präzisieren, 
inwieweit oder unter welchen Umständen die Beteiligung an fremdem Ver-
tragsbruch im Rahmen einer Wettbewerbswirtschaft eine unerlaubte Hand-
lung i. S. v. §§ 823 ff. BGB verwirklicht, die zum Schadenersatz gegenüber dem 
Gläubiger verpflichtet, scheint angesichts der Bedeutung der Forderungs-
rechte und der Vertragsbeziehungen in der modernen Wirtschaftsordnung 
unerlässlich.

Ein genereller und allumfassender Schutz obligatorischer Verträge und der 
dadurch begründeten Forderungsrechte gegen Eingriffe Dritter kann nicht 

6  Vgl. Krasser, Der Schutz vertraglicher Rechte gegen Eingriffe Dritter, 1971, S. 300; Stau-
dinger / Olzen, BGB § 241 Rdn. 301; MünchKomm / Kramer, BGB Einl. §§ 241 ff. Rdn. 15.
7  Vgl. Koziol, Die Beeinträchtigung fremder Forderungsrechte, 1967, S. 1.
8  Vgl. Medicus, Allgemeiner Teil des BGB Rdn. 176; Gernhuber, Das Schuldverhältnis, 1989, S. 4 f.
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ohne Weiteres angenommen werden. Die Annahme, dass der vertragsfremde 
Dritte wegen der Beteiligung an fremdem Vertragsbruch schadenersatzpflich-
tig werden kann, gerät nämlich nicht nur in Widerstreit mit dem Relativitäts-
grundsatz, sondern auch mit dem grundlegenden Prinzip des Wettbewerbs, 
dem die Rechtsordnung in vielen Bereichen – nicht nur im ökonomischen – 
eine zentrale Bedeutung zumisst9. Das Bieten einer höheren Gegenleistung 
oder eine geschickte Überredung, um ein Wirtschaftsgut zu erlangen, ge-
hören zu den normalen Elementen einer Wirtschaftsordnung, die sich nach 
dem Wettbewerbsprinzip orientiert10. Damit wird deutlich, dass es bei der 
Beteiligung an fremdem Vertragsbruch nicht nur um die Außenwirkung der 
Vertragsbeziehungen und der dadurch begründeten Forderungsrechte geht, 
sondern auch um einen Konflikt zwischen zwei grundlegenden Institutionen, 
nämlich zwischen „Vertrag“ und „Wettbewerb“11.

Der Problemkreis, den die Beteiligung an fremdem Vertragsbruch darstellt, 
wurde in der deutschen Rechtswissenschaft früh erkannt. Unmittelbar nach 
dem Inkrafttreten des BGB im Jahr 1900 hatte sich bereits mehrmals die Frage 
gestellt, inwieweit die Beteiligung an fremdem Vertragsbruch eine unerlaubte 
Handlung des vertragsfremden Dritten i. S. v. §§ 823 ff. BGB verwirklicht. Die 
Rechtsprechung hat sich früh mit dieser Fragestellung auseinandergesetzt12. 
Das Thema ist auch Gegenstand mehrerer früher wissenschaftlicher Arbei-
ten gewesen13. Doch endgültig geklärt wurde dieser Problemkreis nicht. Da-
her ist im Laufe des 20. Jahrhunderts und bis in jüngster Zeit in der Praxis 
immer wieder die Frage aufgeworfen worden, unter welchen Umständen die 
Beteiligung an fremdem Vertragsbruch nach §§ 823 ff. BGB zum Schaden-

9  Larenz / Canaris, Schuldrecht, Bd. II/2, Besonderer Teil, S. 356.
10  Vgl. Staudinger / Oechsler, BGB § 826 Rdn. 228. 
11  AlternativKomm / Teubner, BGB § 826 Rdn. 27.
12  So etwa RGZ 62, 137; RGZ 83, 237; RGZ 103, 419; RGZ 108, 58; RG JW 1906, 465; RG JW 1913, 
866; RG JW 1922, 1390; RG JW 1931, 2238.
13  Siehe etwa Oertmann, in: FG Dernburg, 1900, S. 61 ff.; Fischer, Die Verletzung des Gläubiger-
rechts als unerlaubte Handlung, 1905; Hein, Die Verleitung zum Vertragsbruch nach bürgerli-
chem Recht, 1906; Apt, Die Verletzung der Forderungsrechte und der Paragraph 823 Abs. 1 BGB, 
1905; Kiss, in: FS Zitelmann, 1913, S. 1 ff.; Groh, in: Die Reichsgerichtspraxis im deutschen Rechts-
leben, Bd. III, 1929, S. 119 ff.
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ersatz gegenüber dem Gläubiger verpflichtet14. Viele neuere wissenschaftliche 
Schriften haben sich dieser Frage gewidmet15.

Im Schrifttum sind mehrere Versuche unternommen worden, um die Betei-
ligung an fremdem Vertragsbruch unter § 823 Abs. 1  BGB zu subsumieren, 
mit der Begründung, dass das beeinträchtigte Forderungsrecht des Vertrags-
gläubigers als „sonstiges Recht“ unter dieser Vorschrift deliktisch geschützt 
sei16. Da bei der Beteiligung an fremdem Vertragsbruch das beeinträchtigte 
vertragliche Interesse des Gläubigers höchst verdichtet ist, und sogar schon 
den Status eines subjektiven Rechts erlangt hat, scheint der Ansatz beim 
rechtsgutsorientierten Haftungstatbestand des § 823 Abs. 1 BGB näher zu lie-
gen als die verhaltensbezogenen Haftungstatbestände der §§ 823 Abs. 2 und 
826 BGB17. Doch diese Ansätze haben sich bisher nicht durchsetzen können 
und keine Annahme in der Rechtsprechung und in der h. L. gefunden, die 
vielmehr den Schutz der Forderung nach § 823 Abs. 1 BGB ständig versagen18. 

Sofern der generelle deliktische Schutz der Forderungsrechte nach § 823 
Abs. 1  BGB ausfällt, ist der Problemkreis der Beteiligung an fremdem Ver-
tragsbruch grundsätzlich in § 826 BGB zu behandeln, weil ein einschlägiges 
Schutzgesetz im Prinzip nicht ersichtlich ist19. Die Rechtsprechung und die 
h. L. erwähnen heute § 823 Abs. 1  BGB kaum noch, um die Beteiligung an 
fremdem Vertragsbruch und die dadurch verursachte Beeinträchtigung des 

14  Vgl. nur BGH NJW 1981, 2184 = WM 1981, 905; BGH NJW 1992, 2152; BGH NJW-RR 1993, 367 
= WM 1992, 1987; BGH NJW 1994, 128; BGH NJW-RR 1999, 1186; BGH WM 1973, 15; BGH NJW 
1957, 587; BGHZ 12, 308, 317 ff.  
15  So etwa Schad, Die Verleitung zum Vertragsbruch – eine unerlaubte Handlung?, 2010; Ohly, 
in: FS Spellenberg, 2010, S. 617 ff.; Köhler, in: FS Canaris, Bd. I, 2007, S. 591 ff.; Michaels, Sach-
zuordnung durch Kaufvertrag, 2002, S. 360 ff.; Steinle, Die Verleitung zum Vertragsbruch, 2001; 
Krasser, Der Schutz vertraglicher Rechte gegen Eingriffe Dritter, 1971; Löwisch, Der Deliktschutz 
relativer Rechte, 1970; Dubischar, JuS 1970, S. 6 ff.; Koziol, Die Beeinträchtigung fremder Forde-
rungsrechte, 1967; H. C. Ficker, in: FS H. G. Ficker, 1967, S. 152 ff.; Schramm, GRUR 1961, S. 328 ff.; 
Hermann, GRUR 1955, 21 ff.
16  So etwa H. C. Ficker, in: FS H. G. Ficker, 1967, S. 152 ff.; Koziol, Die Beeinträchtigung fremder 
Forderungsrechte, 1967; Löwisch, Der Deliktschutz relativer Rechte, 1970. 
17  Michaels, Sachzuordnung durch Kaufvertrag, 2002, S. 374. 
18  Dazu siehe nur Palandt / Sprau, BGB § 823 Rdn. 11; MünchKomm / Wagner, BGB § 823 
Rdn. 160; Soergel / Spickhoff, BGB § 823 Rdn. 88; Erman / Schiemann, BGB § 823 Rdn. 36; Bamber-
ger / Roth / Spindler, BGB § 823 Rdn. 96 jeweils m. w. N.
19  AlternativKomm / Teubner, BGB § 826 Rdn. 27; Schad, Die Verleitung zum Vertragsbruch  – 
eine unerlaubte Handlung?, 2010, S. 10.
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fremden Forderungsrechts des Gläubigers zu bewältigen. Vielmehr wird die 
Beteiligung an fremdem Vertragsbruch als besonderer Anwendungsfall des 
§ 826 BGB behandelt20. So wird sogar behauptet, dass die Beteiligung an frem-
dem Vertragsbruch „zu den praktisch und dogmatisch wichtigsten Fallgrup-
pen des § 826 BGB“ gehört21.

Der Verstoß gegen die guten Sitten ist das zentrale Haftungstatbestandsmerk-
mal und steht im Mittelpunkt der Anwendung des § 826 BGB22. Die Bestim-
mung der potenziellen Haftung des vertragsfremden Dritten dreht sich daher 
vor allem um die Frage, inwieweit bzw. unter welchen Umständen die Betei-
ligung an fremdem Vertragsbruch eine sittenwidrige Schädigung i. S. v. § 826 
BGB verwirklicht. Trotz der Bemühungen in der Rechtsprechung und im 
Schrifttum sowie der ständigen Auseinandersetzung mit diesem Problem-
kreis ist diese Frage bis heute grundsätzlich unbestimmt und damit aktuell 
geblieben. Nicht zuletzt scheint dieses Ergebnis darauf zu beruhen, dass der 
Begriff der guten Sitten selbst höchst umstritten ist, denn trotz seiner Bedeu-
tung in der Rechtsordnung ist immer noch nicht völlig geklärt, was mit den 
guten Sitten genau gemeint ist23.

Die soeben dargestellte Unbestimmtheit ist weitgehend problematisch, weil 
sie in Widerstreit mit dem grundlegenden Postulat der Rechtsicherheit steht: 
Die Teilnehmer am allgemeinen Rechtsverkehr müssen nämlich wissen, wel-
cher rechtliche Schutz den Verträgen und den dadurch begründeten Forde-
rungsrechten gegen Eingriffe Dritter zukommt und inwieweit die Beteiligung 
an fremdem Vertragsbruch eine unerlaubte Handlung verwirklicht, die zum 
Ersatz des Schadens gegenüber dem Gläubiger verpflichtet. Aus diesen Grund 

20  Vgl. etwa BGH NJW 1981, 2184 = WM 1981, 905; BGH NJW 1992, 2152; BGH WM, 1995, 404; 
BGH FamRZ 1992, 1401; BGH NJW-RR 1993, 367 = WM 1992, 1987; BGH NJW 1994, 128; BGH 
NJW-RR 1999, 1186; BGHZ 12, 308, 317 ff.; Palandt / Sprau, BGB § 826 Rdn. 23; Staudinger / Oech-
sler, BGB § 826 Rdn. 224 ff.; MünchKomm / Wagner, BGB § 826 Rdn. 53 ff.; Soergel / Hönn, BGB 
§ 826 Rdn. 124 ff.; Bamberger / Roth / Spindler, BGB § 826 Rdn. 27 ff.; Erman / Schiemann, BGB 
§ 826 Rdn. 28 ff.; Larenz / Canaris, Schuldrecht, Bd. II/2, Besonderer Teil, S. 455; Köhler, in: FS Ca-
naris, Bd. I, 2007, S. 590 ff.; Ohly, in: FS Spellenberg, 2010, S. 617, 622 ff.; Schad, Die Verleitung zum 
Vertragsbruch – eine unerlaubte Handlung?, 2010, S. 38 ff.; Michaels, Sachzuordnung durch Kauf-
vertrag, 2002, S. 374 ff.; Steinle, Verleitung zum Vertragsbruch, 2001, S. 60 ff.; Krasser, Der Schutz 
vertraglicher Rechte gegen Eingriffe Dritter, 1971, S. 215 ff. 
21  Larenz / Canaris, Schuldrecht, Bd. II/2, Besonderer Teil, S. 455.
22  Vgl. Deutsch / Ahrens, Deliktsrecht Rdn. 302.
23  Vgl. Teubner, Standards und Direktiven in Generalklauseln, 1971, S. 9; Deutsch / Ahrens, De-
liktsrecht Rdn. 302.
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scheint eine neue Beschäftigung und Auseinandersetzung mit diesem Thema 
alles andere als überflüssig zu sein, soweit hiermit ein Beitrag geleistet werden 
kann, um zu präzisieren, unter welchen Umständen der vertragsfremde Drit-
te bei der Beteiligung an fremdem Vertragsbruch eine unerlaubte Handlung 
i. S. v. §§ 823 ff. BGB begeht.

Wie der Titel der Untersuchung schon ankündigt, soll in der vorliegen-
den Schrift die Beteiligung an fremdem Vertragsbruch nur im allgemeinen 
Rechtsverkehr im Rahmen des BGB untersucht werden. Viele Anwendungs-
fälle der Beteiligung an fremdem Vertragsbruch folgen zu Wettbewerbszwe-
cken. Diese Fälle, insbesondere die Abwerbung von Kunden, Mitarbeitern 
und Lieferanten zu Wettbewerbszwecken, sind in erster Linie nach dem Wett-
bewerbsrecht zu beurteilen (§§ 3, 4 Nr. 10 UWG), worauf hier nicht weiter 
eingegangen wird. Die vorliegende Schrift beschäftigt sich somit ausschließ-
lich mit der Beteiligung an fremdem Vertragsbruch im allgemeinen Rechts-
verkehr und seiner Beurteilung nach dem BGB24.

In dem ersten Teil der Untersuchung wird die Beteiligung an fremdem Ver-
tragsbruch im BGB eingeordnet. Dabei wird aufgezeigt, warum die Beteili-
gung an fremdem Vertragsbruch nicht im Rahmen des Vertragsrechts, son-
dern als deliktsrechtliche Problematik zu erfassen ist. Im zweiten Teil wird 
die Anwendbarkeit des § 823 Abs. 1  BGB bei der Beteiligung an fremdem 
Vertragsbruch und damit die Einbeziehung der Forderung in den Schutzbe-
reich dieser Vorschrift untersucht. In dem dritten Teil der Arbeit, der den 
Schwerpunkt der vorliegenden Schrift darstellt, wird untersucht, inwieweit 
sowie unter welchen Umständen die Beteiligung an fremdem Vertragsbruch 
eine sittenwidrige Schädigung des vertragsfremden Dritten darstellt, die den 
haftungsbegründenden Tatbestand des § 826 BGB verwirklicht. Der vierte 
Teil beschäftigt sich mit den Rechtsfolgen der Beteiligung an fremdem Ver-
tragsbruch. Dabei wird insbesondere untersucht, ob der Gläubiger vom ver-
tragsfremden Dritten die Herausgabe und Übereignung des vom Schuldner 
erlangten Leistungsgegenstands verlangen kann. Schließlich werden eine Zu-
sammenfassung und die Ergebnisse der Untersuchung dargestellt.

24  So auch Köhler, in: FS Canaris, Bd. I, 2007, S. 591. 
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